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Stadt Emden 
 

  Vorlage-Nr.: 
  14-396 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
 
Die Verwaltung lehnt den Antrag ab, da die nach den einschlägigen Richtlinien erforderlichen 
Querungszahlen - bei direkter Schulwegsicherung mind. 200 KFZ und 30 Querende pro 
Stunde - wider Erwarten nicht annähernd erreicht werden. 
 
Hierfür wurden verschiedene Zählungen durchgeführt (siehe Anlage Tabelle 1). 
 
Die Polizei hat während der Zählungen auch die gefahrenen Geschwindigkeiten der 
Fahrzeuge gemessen (siehe Anlage Grafik 1). 
 
Die Geschwindigkeit, die von 85% aller Kraftfahrzeugführer eingehalten wird, liegt bei 32/33 
km/h, was die Wirksamkeit und Rechtmäßigkeit der Tempo-30-Zone bestätigt. 
 
Fazit: 
Auf Grund der zu geringen Querungszahlen darf kein Fußgängerüberweg im Möwensteert in 
Höhe der neuen Schule eingerichtet werden. 
 

 
 


